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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  
§ 4 Abs. 2 BauGB zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 
Wohn- und Geschäftshaus Paprikastraße 10 (Heu 64) im Stadtbezirk Sillenbuch 
 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand vom 
16. Mai 2023 bis zum 16. Juni 2023 statt.  
 
Zusammenstellung der Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 

TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

1. 

Amt für Umwelt-
schutz, Untere Na-
turschutzbehörde  

Schreiben vom  
12. Juni 2023 

Naturschutz 

Die Aussagen zum Arten-
schutz (inkl. Vogelschlag) 
sind unvollständig. Möglicher-
weise wird das Bestandsge-
bäude von Fledermäusen 
und/oder Vögeln genutzt. Da-
her ist vor dem Abbruch eine 
Habitatpotentialanalyse not-
wendig, die von der unteren 
Naturschutzbehörde auf et-
waige notwendige vertiefte 
Untersuchungen bzw. Aus-
gleichsmaßnahmen hin zu 
beurteilen ist.  

 

Eine Habitatpotentialanalyse 
und ein Gutachten zum Vo-
gelschlag wurden erstellt.  

Ergebnis Habitatpotential-
analyse: Eine nach § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz ver-
botsrelevante Betroffenheit 
artenschutzrechtlich relevan-
ter Arten kann mit hinreichen-
der Sicherheit ausgeschlos-
sen werden. 

Es wird dazu geraten, Abriss-
arbeiten außerhalb der Brut- 
und Aktivitätszeit zwischen 
Anfang Oktober und Ende 
Februar durchzuführen. Als 
Beitrag zum Erhalt der Bio-
diversität wird die Installation 
von zwei Nistkästen für Halb-
höhlenbrüter und zwei Sper-
lingskästen sowie zwei Flach-
kästen für Fledermäuse am 
neuen Gebäude oder im 
räumlich-funktionalen Zusam-
menhang empfohlen. 

Ergebnis Maßnahmenkon-
zept zur Vermeidung von Vo-
gelschlag: Durch den erhöh-
ten Glasflächenanteil der 
Fassade ergeben sich für  
anfliegende Vögel erhöhte  
Kollisionsgefahren.  

Anlage 8 
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

  Durch den Einsatz von refle-
xionsarmem Glas kann das 
Mortalitätsrisiko mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit 
unter die Signifikanzschwelle 
gesenkt werden. 

Entsprechende Regelungen 
zu den Empfehlungen wur-
den in den Durchführungsver-
trag aufgenommen. 

 Die Pflanzliste ist dahinge-
hend anzupassen, dass für 
die Dachbegrünung einheimi-
sche Arten Verwendung fin-
den, da nur einheimische 
Pflanzen einen Beitrag zum 
Erhalt siedlungstypischer 
Fauna leisten können. 

Die Pflanzliste wurde mittler-
weile angepasst und mit der 
Unteren Naturschutzbehörde 
abgestimmt. 

Eine Regelung dazu wurde in 
den Durchführungsvertrag 
aufgenommen. 

 Grundwasserschutz  

Der Geltungsbereich liegt au-
ßerhalb des Schutzgebiets 
der Heilquellen und außer-
halb eines Wasserschutzge-
bietes. 

Es ist mit einem Grundwas-
serstand von ca. 420 m ü. NN 
zu rechnen. Kleinräumige Ab-
weichungen sind jederzeit 
möglich. 

Beim Baugenehmigungsver-
fahren bzw. wasserrechtli-
chen Erlaubnisverfahren wer-
den Auflagen und Regelun-
gen zum Schutz des Grund-
wassers getroffen. 

 

Kenntnisnahme 

 Bodenschutz  

Die Stellungnahme 6.Februar 
2018 ist weiterhin gültig. 

Der Text in Punkt 9.4 des Be-
gründungsentwurfs ist wie 
folgt abzuändern: 

"Es handelt sich um einen 
anthropogen überprägten Bo-
den der ursprünglich aus 
quartären Lockergesteinen 
(v.a. Lößlehm) entstanden ist, 

 

Kenntnisnahme 
 

Der Text wurde entsprechend 
geändert. 
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

welche von den Gesteinen 
der Angulatensandstein-For-
mation unterlagert werden. 

Aufgrund der nahezu voll-
ständigen Versiegelung ist 
die Bodenqualität im Gel-
tungsbereich laut Planungs-
karte Bodenqualität Stuttgart 
als fehlend (Qualitätsstufe: 0) 
eingestuft." 

 Immissionsschutz  

Im Durchführungsvertrag Zif-
fer 3.3 wird eine veraltete 
Version der Schallimmissi-
onsprognose zitiert.  

 

Die Angabe wurde aktuali-
siert.  
 

 In der Begründung und im 
Durchführungsvertrag fehlt 
die Verpflichtung zur absor-
bierenden Verkleidung der 
Oberflächen im Anlieferbe-
reich. 

Die entsprechende Verpflich-
tung wurde eingefügt.  

 Das Gutachten sollte um fol-
gende Punkte ergänzt wer-
den: 

- Angaben/Hinweise zur 
Körperschallübertragung 
zwischen Supermarkt und 
Wohnungen im Hause  

- Berücksichtigung der 
Warntöne beim Rück-
wärtsfahren 

Berücksichtigung der 
Lärmemissionen durch Kälte-
aggregate von Kühlfahrzeu-
gen. 

Das Gutachten wurde ent-
sprechend ergänzt. 

 

 Stadtklima/Lufthygiene  

zu Anlage 3 / Begründung 
und Erschließungsplan 

Die Erhöhung des Gebäudes 
gegenüber der frühzeitigen 
Beteiligung um ein weiteres 
Geschoss sowie einer Per-
gola wird aus stadtklimati-
scher Sicht kritisch gesehen. 
Es ist sicherzustellen, dass 

 

 
 

Das Gebäude war schon 
während der frühzeitigen Be-
teiligung als 4-geschossiges 
Gebäude und mit der ent-
sprechenden Baumasse ge-
plant. Lediglich die Pergola 
wurde ergänzt, um die Tech-
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

dies keinen Präzedenzfall für 
die Umgebung schafft.  

 

nik auf dem Dach zu kaschie-
ren und um den Dachgarten 
mit einem Sonnenschutz aus-
zustatten. Darüber hinaus 
sollte mit der Pergola zu-
nächst eine weitere Möglich-
keit für Begrünungsmaßnah-
men geschaffen werden. Auf-
grund der inzwischen gestie-
genen Anforderung an Solar-
anlagen soll das Dach der 
Pergola nun dafür genutzt 
werden.  

In unmittelbarer Umgebung 
der Paprikastraße 10 befin-
den sich bereits höhere Ge-
bäude (Pfennigäcker 15-19: 
4-6 Geschosse, Paprika-
straße 28: 10 Geschosse), so 
dass hier kein Präzedenzfall 
geschaffen wird. 

 Bereits in der frühzeitigen Be-
teiligung wurde dargelegt, 
dass eine geplante Dachbe-
grünung in Bezug zur ange-
dachten Baumasse nur zu 
geringfügigen Verbesserun-
gen des Mikroklimas führen 
kann. Bei Erhöhung der Bau-
masse sind weitere Maßnah-
men erforderlich. 

Die Aussage bezieht sich da-
rauf, dass die Neuplanung 
aufgrund der Dachbegrünung 
eine geringfügige Verbesse-
rung des Mikroklimas gegen-
über der Bestandsituation 
(nahezu komplette Versiege-
lung) mit sich bringt. 

 Auf Seite 7: „Eine ergän-
zende Begrünung wird teil-
weise auf den Balkonen um-
gesetzt“ ist nicht vollständig 
nachvollziehbar. Wie wird 
dies sichergestellt? 

Eine ergänzende Begrünung 
wird teilweise auf den umlau-
fenden Balkonen im ersten 
Obergeschoss und im Dach-
geschoss umgesetzt  

Sichergestellt wird die Umset-
zung dadurch, dass die ent-
sprechenden Flächen Freiflä-
chenplan zum Vorhaben- und 
Erschließungsplan (Plan 
13+14) dargestellt sind und 
die Vorhabenträgerin sich 
diesbezüglich vertraglich fest-
legt.  
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

 Hinweis: Die Substrathöhe für 
die intensive Begrünung un-
terscheidet sich hier von der 
im Durchführungsvertrag an-
gegebenen.  

Zu Seite 8: Das künstliche 
Bewässerungssystem zur Be-
wässerung der Fassadenbe-
grünung ist mit Nieder-
schlagswasser zu speisen. 

Die Substrathöhe sowie die 
Maßgabe der Bewässerung 
mit Niederschlagswasser 
wurde im Durchführungsver-
trag auf 50 cm angepasst. 

Der entsprechende Satz zum 
Niederschlagswasser wurde 
eingefügt. 

 

 Zu Seite 11 „9.6 Schutzgut 
Klima und Luft“: Folgende 
Ausführung ist nicht zutref-
fend und bedarf einer Anpas-
sung: „Im Klimaatlas wird das 
Plangebiet als bebautes Ge-
biet mit geringer klimarele-
vanter Funktion ausgewie-
sen“. 

Die benannte Ausführung zu 
den Seiten 11 und 12 wurde 
angepasst. 

 

 

 

 

 

 Außerdem: „Die potenzielle 
Luftbelastung wird als mittel-
mäßig eingestuft: - Feinstaub 
–  PM 10 ….“  „Die nach 39. 
Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (BImSchV) gesetz-
lich geltenden Grenzwerte für 
Feinstaub (PM10) und Stick-
stoffdioxid (NO2) werden ein-
gehalten “. 

 

Der Satz wurde entsprechend 
geändert. 

 Seite 12: Es wird angeregt, 
den Absatz „Im Schnitt belas-
ten Pkw und LKW heute Um-
welt und Klima weniger …. 
pro Personenkilometer ge-
genüber 1995 gesunken sind“ 
zu streichen. Da durch den 
Mehrverkehr keine erhebli-
chen Auswirkungen auf die 
Luftqualität erwartet werden, 
ist dieser Absatz nicht rele-
vant 

Der Absatz wurde entfernt. 

 Die auf Seite 12 genannte 
Verschattungsstudie des 
AfSW ist den Unterlagen 

Die Unterlagen werden im 
Rahmen der öffentlichen Aus-
legung bzw. der erneuten 
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

nicht beigefügt und somit 
nicht bewertbar. 

Hier ist auch die DIN 13037 
zu berücksichtigen. 

 

TöB-Beteiligung zur Verfü-
gung gestellt. 

Vermutlich ist hier die DIN EN 
17037 Norm zum Tageslicht 
in Innenräumen gemeint. 

Eine entsprechender Hinweis 
wurde in die Begründung auf-
genommen. 

 4 - Durchführungsvertrag 

Da im Rahmen des Bebau-
ungsplans keine Festsetzun-
gen zu Begrünungsmaßnah-
men getroffen werden, wird 
davon ausgegangen, dass 
36-4 im Rahmen des Bauan-
trags beteiligt wird. 

 

Es handelt sich hierbei um ei-
nen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan nach § 12
BauGB.

Der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan sowie der Durch-
führungsvertrag sind Be-
standteil des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans.

Im vorliegenden Fall ist im
Bebauungsplan ist lediglich
ein öffentlicher Baum festge-
setzt. Alle anderen Begrü-
nungsmaßnahmen gehen
aus dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan hervor und
sind damit Bestandteil des
Bebauungsplans.

 Zu Seite 4 „2.2 Fassadenge-
staltung“: Der genaue Anteil 
geplanter Fassadenbegrü-
nung an der Gesamtfassa-
denfläche ist aus dem Plan 
nicht ersichtlich. Dieser ist 
auch in Zahlenform [%] dar-
zustellen. 

Der Anteil der Fassadenbe-
grünung beträgt ca. 10 %. 
Die Angabe wurde im Durch-
führungsvertrag ergänzt. 

 

 Zu Seite 5 „2.3 Dachgestal-
tung“: Die Kombinationsmög-
lichkeit zwischen Dachbegrü-
nung und PV-Modulen gilt 
nach abgestimmtem Textbau-
stein. Somit ist die Dachflä-
che flächig zu begrünen, PV-
Module sind darüber zu in-
stallieren (s. Stellungnahme 
36-5). Dabei dürfen die PV-

Wo es möglich ist, werden 
die Dachflächen flächig be-
grünt und mit Solarmodulen 
belegt. Die Anordnung er-
folgte entsprechend der Sys-
temskizze „Regeldetail Dach-
begrünung mit PV-Anlage“ 
des Garten-, Friedhofs- und 
Forstamtes. Der Textbaustein 
wurde unter 2.3 in den Durch-
führungsvertrag eingefügt. 
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

Module in senkrechter Pro-
jektion von oben auf das 
Dach maximal die Hälfte der 
begrünten Fläche überde-
cken. 

 

 4.7 –  Kanalumlegung 

Es wird angeregt, im Zuge 
der Kanalumlegung weitere 
Baumstandorte – auch au-
ßerhalb des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplans – 
zu prüfen. 

 

Eine Prüfung weiterer Baum-
standorte ist nicht Gegen-
stand des Bebauungsplans. 

 Energie  

In der Begründung sind ener-
getische Belange im Kapitel 
9.10 korrekt wiedergegeben. 
Der Entwurf des Durchfüh-
rungsvertrags wird akzeptiert. 

 

Kenntnisnahme 

 Allerdings entspricht die Pla-
nung der PV Anlage nicht 
den Forderungen des Amts 
für Umweltschutz. 

Die Definition der Dachflä-
chen des Vorhabenträgers ist 
aus Sicht der Abteilung Ener-
gie unzulässig. Die minimale 
Belegung bezieht sich auf die 
gesamte Dachfläche mit 1018 
m² (Definition Dachfläche: 
Das Dach sind die Summe al-
ler Flächen der nach oben 
begrenzenden Bauteile (Au-
ßenmaße) des Gebäudes. 

Die LHS fordert min. 80% Be-
legung der Dachfläche mit ei-
ner Solaranlage. Wenn die 
Dachfläche nicht vollständig 
für Solaranlagen und Begrü-
nung zur Verfügung steht, 
sind folgende Nutzungen zu-
lässig: technische Aufbauten, 
Dachterrassen, Attika und 
nicht brennbare Abstands-
streifen auf maximal 20 % der 

Aufgrund des Raumbedarfs 
des Lebensmittelmarkts ist 
nahezu das gesamte Grund-
stück versiegelt. 

Daher sind folgende städte-
bauliche und ökologische 
Maßnahmen erforderlich:  

- Fassadenbegrünung im 
EG 

- Intensive und extensive 
Begrünung der Dachflä-
chen 

- Dachgarten als Aufent-
haltsort der Bewohner-
schaft mit Spielplatz nach 
LBO 

Das Vorhaben wurde dem 
Gestaltungsbeirat vorgestellt.  

Der Gestaltungsbeirat wür-
digte den Ansatz, Architektur 
und Begrünungsmaßnahmen 
zusammen zu denken und in-
terdisziplinär zu entwerfen. 

Im Rahmen des Planungs-
prozesses wurde angestrebt, 
möglichst alle Belange zu be-
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

Fläche nach Dachaufsichts-
plan. Beim Einsatz einer Be-
grünung wird die Fläche um 
50% reduziert. Somit wird 
mindestens eine Fläche von 
40% der Dachfläche als Mo-
dulfläche gefordert. 
Wenn es aus technischer 
Sicht nicht möglich ist, 40% 
zu erreichen, kann die Abtei-
lung Energie eine Ausnahme 
zwischen 30% und 40% Bele-
gung der gesamten Dachflä-
che genehmigen. 

Es wird noch folgendes tech-
nisches Potential gesehen: 

- Die Pergola kann über die 
Fläche des Spielplatzes 
erweitert und mit PV-Mo-
dulen versehen werden. 

- Da, wie besprochen, die 
Parkplatzüberdachung 
keine Option ist, sind die 
Süd-West-Fassade (wie 
besprochen ab 2,5 m 
Höhe bzgl. Vandalismus-
gefahr und Wegein-
schränkung) sowie die 
Süd-West-Balkone eben-
falls mit PV-Modulen zu 
belegen. 

Die Argumentation mit 100% 
Mehrkosten ist, wie im Ter-
min besprochen, aus unse-
rer Erfahrung (PV-Anlagen 
der LHS) nicht nachvollzieh-
bar. Bei einer Anbringung von 
PV-Modulen an einer Be-
standsfassade oder an Balko-
nen ist max. mit 30% Mehr-
kosten zu rechnen. 

rücksichtigen. Das vorlie-
gende Ergebnis ist ein Kom-
promiss aus den zahlreichen
Anforderungen verschiedens-
ter Interessen.

Eine rechtliche Bewertung
zur Einhaltung der Photovol-
taikpflichtverordnung BW
wurde durch einen von der
Vorhabenträgerin beauftrag-
ten Rechtsanwalt erstellt und
bestätigt. Sie liegt der Ver-
waltung vor.

 

2. 

Deutsche Telekom 
AG T-Com 

Techn. Infrastruktur 

 

 

Keine Rückmeldung 

 

--- 
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

3. 

Handwerkskammer 
Stuttgart 

Schreiben vom  
23. Mai 2023 

 

Keine Bedenken oder Anre-
gungen 

 

Kenntnisnahme 

4. 

Industrie- und Han-
delskammer Region 
Stuttgart 

Schreiben vom 16. 
Juni 2023 

 

Die Aufstellung des Plans 
dient der qualifizierten Nach-
verdichtung im Rahmen der 
Innenentwicklung und hier 
neben der Sicherstellung der 
Nahversorgung auch zur 
Schaffung zusätzlichen 
Wohnraums. Die gegenwär-
tige Gewerbe- und Wohnflä-
chensituation in Stuttgart und 
der Region wird von vielen 
Unternehmen zunehmend als 
Standortnachteil wahrgenom-
men, denn eine positive wirt-
schaftliche Entwicklung geht 
einher mit steigenden Flä-
chenbedarfen. Dies gilt nicht 
allein für Gewerbeflächen, 
sondern auch für Flächen für 
den Wohnungsbau, um ins-
besondere dringend gesuch-
ten und vielfach von auswärts 
kommenden Fachkräften und 
ihren Familien bezahlbaren 
Wohnraum bieten zu können. 
Daher beurteilen wir das 
Planvorhaben grundsätzlich 
positiv.  

Die Regelungen im vorha-
benbezogenen Bebauungs-
plan bzgl. der Handelsas-
pekte sind nachvollziehbar 
dargestellt und werden eben-
falls begrüßt. Insbesondere 
die Erhaltung des E-Zent-
rums durch angemessene 
Vergrößerung und vor allem 
auch Modernisierung der Ver-
kaufsfläche ist dabei ein zent-
raler Punkt. 

 

Kenntnisnahme, ggf. weitere 
Beteiligung. 
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Keine Einwendungen oder 
Bedenken, eine weitere Be-
teiligung ist erwünscht. 

5. 

Vodafone  

 

 

Keine Rückmeldung 

 

--- 

6. 

Netze BW GmbH 
Regionalzentrum 
Stuttgart 
Technik Netze (TN) 

Schreiben vom  
2. Juni 2023 

 

Eine weitere Beteiligung am 
Verfahren ist entbehrlich. Es 
bestehen keine grundsätzli-
chen Einwände gegen den 
vorgelegten B-Plan.  

Bei dem geplanten Baum-
standort ist die Vereinbarung 
zwischen dem Garten- und 
Friedhofamt und der EnBW 
AG (ehemals TWS) von 1987 
einzuhalten. Wir bitten Sie, 
diesen Baumstandorte nach 
den derzeitigen gültigen Vor-
schriften zu planen, d .h ein 
Mindestabstand von 2,5 m 
zwischen Baum und Leitung 
ist einzuhalten. Mit Schutz-
maßnahmen beträgt der Ab-
stand 1,5 m.  

Eine Koordinierung des 
Baumstandorts mit der Stutt-
gart Netze GmbH sowie Net-
Com (Fernmeldekabel) ist 
notwendig. Im Zuge der ge-
planten Neubebauung ist ein 
neues Anschlusskonzept not-
wendig. Wir bitten Sie, den 
Bauinteressenten (Planungs-
büro) darauf hinzuweisen, 
dass er sich möglichst früh-
zeitig mit uns zur Planung der 
Versorgung in Verbindung 
setzt. 

 

Kenntnisnahme und Informa-
tion an den Vorhabenträger. 

Im Zuge der Umplanung der 
Lichtmasten im Bereich der 
Stellplätze befindet sich der 
Vorhabenträger bereits in Ab-
stimmung mit Netze BW.  

Die entsprechende Planung 
wird in dem noch mit dem 
Tiefbauamt abzuschließen-
den Bauausführungsvertrag 
geregelt. 

7. 

Regierungspräsi-
dium Freiburg 
Landesamt für Geo-
logie, Rohstoffe und 
Bergbau 

 

Das LGRB empfiehlt die 
Übernahme der folgenden 
geotechnischen Hinweise in 
den Bebauungsplan:  

 

Kenntnisnahme, der Hinweis 
wurde in den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan über-
nommen. 
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Schreiben vom  
9. Juni 2023 

Das Plangebiet befindet sich 
auf Grundlage der am LGRB 
vorhandenen Geodaten (ein-
schließlich der Baugrundkarte 
Stuttgart) im Verbreitungsbe-
reich von Gesteinen der An-
gulatensandstein-Formation. 
Diese werden von zwischen 
3 m und 6 m mächtigen quar-
tären Lockergesteinen (v. a. 
Lösslehm) überlagert.  

Mit einem oberflächennahen 
saisonalen Schwinden (bei 
Austrocknung) und Quellen 
(bei Wiederbefeuchtung) des 
tonigen/tonig-schluffigen Ver-
witterungsbodens sowie mit 
lokalen Auffüllungen vorange-
gangener Nutzungen, die ggf. 
nicht zur Lastabtragung ge-
eignet sind, ist zu rechnen.  

Bei etwaigen geotechnischen 
Fragen im Zuge der weiteren 
Planungen oder von Bauar- 
beiten (z. B. zum genauen 
Baugrundaufbau, zu Boden-
kennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungs-
horizonts, zum Grundwasser, 
zur Baugrubensicherung) 
werden objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen gemäß 
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Inge-
nieurbüro empfohlen. 

Keine weiteren Hinweise, An-
regungen oder Bedenken. 

8. 

Regierungspräsi-
dium Stuttgart 
Schreiben vom  
30. Juni 2023 

 
 

 

 

Keine Bedenken aus raum-
ordnerischer Sicht. 
Das Vorhaben wird begrüßt 
als Maßnahme der Nachver-
dichtung im Innenbereich und 
beispielhafte Integrierung ei-
nes Lebensmittelmarktes zur 
Grundversorgung der umlie-
genden Wohnbebauung. 

 

Kenntnisnahme 
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 Allgemein wird auf den Bun-
desraumordnungsplan Hoch-
wasser und dessen erhebli-
che Prüfpflichten (Ziel der 
Raumordnung) - insbeson-
dere Starkregenereignisse 
betreffend - und die dort ge-
nannten Grundsätze, die bei 
der Abwägung zu berücksich-
tigen sind, hingewiesen. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zur Aufnahme in das Raum-
ordnungskataster wird nach 
Inkrafttreten des Planes eine 
Mehrfertigung (auch digital) 
erbeten. 

Die Zustellung einer Mehrfer-
tigung des Plans an das RP 
nach Inkrafttreten wird zuge-
sagt. 

Abt. 3 Landwirt-
schaft  

Keine gesonderte Stellung-
nahme 

--- 

Abt. 4 Mobilität, Ver-
kehr, Straßen 

Keine gesonderte Stellung-
nahme 

--- 

Abt. 5 Umwelt Keine gesonderte Stellung-
nahme 

--- 

Abt. 8 Denkmal-
pflege 

Keine gesonderte Stellung-
nahme 

--- 

Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst BW 

Schreiben vom  
1. Juni 2023 

Empfehlung zur Gefahrenver-
dachtserforschung in Form 
einer Auswertung von Luftbil-
dern der Alliierten. 

Luftbildauswertung wurde 
vom RP nach Auftrag der 
Vorhabenträgerin durchge-
führt. Keine weiteren Maß-
nahmen  

9. 

Stadtwerke Stuttgart 
GmbH 

Schreiben vom  
17. Mai 2023 

 

Zur lokalen Energiegewin-
nung sollen die folgenden 
Technologien mitberücksich-
tigt werden:  

 

 

 

 

Das Energiekonzept ist unter 
Berücksichtigung der lokalen 
Energiegewinnung individuell 
auf das Gebäude abge-
stimmt.  
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

Allgemein:  

- Energiezentralen in EG o-
der UG, bestenfalls ei-
gene Gebäude bzw. Flä-
chen vorsehen.  

- Ladeinfrastruktur für Fahr-
zeuge→ Notarzt, Ret-
tungswagen, Kranken-
transportwagen  

Dach und Fassadenflächen:  

- Dachaufgestellte Wärme-
pumpen bis 4 Meter über 
Gebäudeoberkante  

- Tischkühler bis 2,5 Meter 
über Gebäudeoberkante  

- Schallschutzaufbauten bis 
4 Meter über Gebäude-
oberkante  

- Absorptionsflächen  
- Photovoltaikanlagen / ge-

gebenenfalls auch in 
Kombination mit thermi-
schen Solarkollektoren  

- Solarthermie - Kollektoren  
- Fassaden Photovoltaik-

Anlagen  
- Luft-Absorber-Leitungen  

Speicherung von Energie:  

- Geothermie Sonden-
feld(er) unter dem Ge-
bäude oder auf Freifläche  

- Eisspeicher unter dem 
Gebäude oder auf Freiflä-
che  

- Außenstellfläche für ther-
mische(n) Pufferspeicher  

- Außenstellfläche für Elekt-
rospeicher  

Zur Erschließung von Ener-
giequellen ist das Freihalten 
von Trassen im Hochbau und 
gegebenenfalls Tiefbau erfor-
derlich. 

10. 

Verband Region 
Stuttgart 

 

Der Planung stehen regional-
planerische Ziele nicht entge-
gen. 

 

Kenntnisnahme 
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

Schreiben vom  
14. Juni 2023 

Es wird nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplans um ein 
Exemplar der Planunterlagen, 
möglichst in digitaler Form 
gebeten. 

Die Zustellung einer Mehrfer-
tigung des Plans an den VRS 
nach Inkrafttreten wird zuge-
sagt. 

11. 

Verkehrs- und Tarif-
verbund Stuttgart 
GmbH 

Schreiben vom  
7. Juni 2023 

 

In der Begründung unter Zif-
fer 10 (Erschließung) soll Fol-
gendes ergänzt werden: 

„Der Bebauungsplanbereich 
ist gut an das ÖPNV-Netz an-
gebunden: Er liegt in den Ein-
zugsbereichen der Haltestel-
len, Bockelstraße (U7, U8, 
U15, L. 65, L. 131, N7) und 
Isegrimweg (L. 65, N7). Die 
Haltestellen befinden sich in 
ca. 200 bis 400 m Luftlinien-
Entfernung und sind fußläufig 
gut erreichbar.“ 

 

Der ÖPNV-Anbindung ist in 
der Begründung unter dem 
Kapitel 1 (Lage, Größe und 
öffentliche Anbindung des 
Plangebiets) beschrieben. Im 
Kapitel 10 geht es nur um die 
unmittelbare Erschließung 
des Grundstücks. 

 


